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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2023/GIE/040
öffentlich
23.11.2023
Frau J. Schiedt
Herr A. Harpeng

Bevollmächtigung des Bürgermeisters der Gemeinde Gielow zum Abschluss 
des Servicevertrags für eine E-Ladesäule in Gielow
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 30.11.2023 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister der Gemeinde Gielow wird bevollmächtigt, den Servicevertrag für die E-
Ladesäule in Gielow (Standort: Am Bornbruch 6, 17139 Gielow) abzuschließen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 der KV - Entscheidung der Gemeinde

Die Gemeinde Gielow erhielt eine Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung öffentlich 
zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Rahmen des 
Bundesförderprogramms „Ladeinfrastruktur vor Ort“. 
Die Förderung ist mit einer Mindestbetriebszeit von 6 Jahren (Zweckbindungszeitraum) 
verbunden.

Zur Betreibung der E-Ladesäule ist der Abschluss eines jährlichen Servicevertrages 
erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
8/5.4.1.00.523100  798,00 € x jährlich

Anlagen:
Servicevertrag
Förderbescheid


